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2132-1-1,2133-1-1 

Gesetz 
zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung und 
des Baukammerngesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Änderung der Bayenschen Bauordnung 

DIe Bayensche Bauordnung (BayBO) m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588, BayRS 2132-1-1), zuletzt geändert durch 
§ 36 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBI 
S. 689), wud WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 6 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es wud folgende Nr. 7 angefügt: 

" 7. Messestände m Messe- und Ausstellungs
gebäuden. 11 

2. Art. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 4 wud WIe folgt geändert: 

aal Nr. 7 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

" b) 1m FreIen mit Szenenflächen SOWIe 
FreIsportanlagen Jeweils mit Tribü
nen, die keme fliegenden Bauten smd 
und msgesamt mehr als 1 000 Besu
cher fassen, 11 

bb) In Nr. 8 werden nach dem Wort "Ge
bäuden" die Worte "oder mehr als 1 000 
Gastplätzen 1m FreIen 11 emgefügt. 

cc) Nrn. 9 und 10 werden durch folgende 
neue Nrn. 9 bIS 12 ersetzt: 

,,9. Gebäude mit Nutzungsemheiten zum 
Zweck der Pflege oder Betreuung 
von Personen mit Pflegebedürftigkeit 
oder Behmderung, deren Selbstret
tungsfähIgkeit emgeschränkt 1st, 
wenn die Nutzungsemheiten 

a) emzeln für mehr als sechs Perso
nen bestimmt smd, 

b) für Personen mit IntensIvpflege
bedarf bestimmt smd oder 

c) emen gememsamen Rettungsweg 
haben und für msgesamt mehr als 
zwölf Personen bestlmmt smd, 

10. Krankenhäuser, 

11. sonstige Einnchtungen zur Un
terbnngung von Personen SOWIe 
WohnheIme, 

12. Tagesemnchtungen für mehr als 
zehn Kinder SOWIe Menschen mit 
Behmderung und alte Menschen, 11 

dd) DIe blshengen Nrn. 11 bIS 17 werden 
Nrn. 13 bIS 19. 

ee) DIe blshenge Nr. 18 wud Nr. 20; die Wor
te "Nrn. 1 bIS 17" werden durch die Wor
te "Nrn. 1 bIS 19" ersetzt und nach dem 
Wort "smd" werden em Komma und die 
Worte " ausgenommen Wohngebäude, die 
keme Hochhäuser smd 11 emgefügt. 

b) Es wud folgender neuer Abs. 10 emgefügt: 

,,(10) Barnerefrel smd bauliche Anlagen, 
soweit SIe für Menschen mit Behmderung m 
der allgemem üblichen Welse, ohne besonde
re Erschwerms und grundsätzlich ohne frem
de Hilfe zugänglich und nutzbar smd." 

c) DIe blshengen Abs: 10 und 11 werden Abs. 11 
und 12. 

3. Art. 15 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. nach den Vorschriften 

a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2011 zur Fest
legung harmomslerter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauproduk
ten und zur Aufhebung der Richtli
me 89/106/EWG des Rates (ABI L 88 
S. 5) m der Jeweils geltenden Fas
sung, 
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b) anderer unmittelbar geltender Vor
schriften der Europäischen Umon 
oder 

c) zur Umsetzung von Richtlimen der 
Europäischen Umon, soweit diese die 
Grundanforderungen an Bauwerke 
nach Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 30512011 berücksIchtigen, 

m den Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, msbesondere die CE
KennzeIchnung (Art. 8 und 9 der Ver
ordnung (EU) NT. 30512011) tragen und 
dieses ZeIchen die nach Abs. 7 Nr. 1 fest
gelegten LeIstungsstufen oder -klassen 
ausweIst oder die LeIstung des Baupro
dukts angibt. 11 

b) Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

,,(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
kann 1m Einvernehmen mit der obersten Bau
aufsIchtsbehörde m der Bauregelliste B 

1. festlegen, welche LeIstungsstufen oder 
-klassen nach Art. 27 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 oder nach Vorschriften 
zur Umsetzung der Richtlimen der Euro
päischen Umon Bauprodukte nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und 

2. bekannt machen, mWIeweit Vorschrif
ten zur Umsetzung von RIchtlimen der 
Europäischen Umon die Grundanforde
rungen an Bauwerke nach Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nIcht be
rücksIchtIgen. 1I 

4. Art. 17 Abs. 2 wIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3DIe Anerkennungsbehörde für Stellen nach 
Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Art. 80 Abs. 5 Nr. 2 
kann allgememe bauaufsIchtliche Prüfzeugmsse 
zurücknehmen oder wIderrufen; Art. 48 und 49 
des Bayenschen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) finden Anwendung. 11 

5. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erhalten folgen
de Fassung: 

,,1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Um
setzung von Richtlimen der Europäischen 
Umon m Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, hmsIchtlich der mcht berück
sIchtigten Grundanforderungen an Bauwerke 
1m Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2, 

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von un
mittelbar geltendem Recht der Europäischen 
Umon m Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, hmsIchtlich der mcht berück
sIchtigten Grundanforderungen an Bauwerke 
1m Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,11. 

6. Art. 23 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 2 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; die 
SatzbezeIchnung 1m bIshengen Satz 1 ent
fällt. 

b) Abs. 3 wud aufgehoben. 

7 Art. 26 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Satz 1 gilt mcht für 

1. Fenster und Türen, 

2. Fugendichtungen und 

3. brennbare Dämmstoffe m mchtbrennba
ren geschlossenen Profilen der Außen
wandkonstruktion. 11 

b) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 2 werden nach dem Wort "wer
den, 11 die Worte "und mehr als zweI Ge
schosse überbrückende Solaranlagen an 
Außenwänden 11 emgefügt. 

bb) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Baustoffe, die schwerentflammbar sem 
müssen, m Bauteilen nach Satz 1 Halb
satz 1 und Satz 2 dürfen mcht brennend 
abfallen oder abtropfen. 11 

8. Art. 28 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 NT. 1 werden die Worte "bIS zu 
2,50 m ll durch die Worte "von wemger als 
2,50 m 11 ersetzt. 

b) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 wud WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte "nach Satz 1 smd ll durch die 
Worte "smd m den Fällen von Abs. 2 
Nrn. 1 bIS 3 11 ersetzt. 

bbb) In NT. 3 WIrd nach dem Wort "ha
ben 11 das Komma durch emen 
Schlusspunkt ersetzt. 

ccc) Nr. 4 wud aufgehoben. 

bb) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3In den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 smd an 
Stelle von Brandwänden feuerbeständige 
Wände zuläSSIg, wenn der Brutto-Raum
mhalt des land-oder forstwIrtschaftlich 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils 
mcht größer als 2 000 m 3 1St. 11 



Bayensches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2012 635 

c) In Abs. 6 Halbsatz 2 werden nach den Worten 
"aus mchtbrennbaren Baustoffen" em Kom
ma und die Worte" bel Gebäuden der Gebäu
deklassen 1 bIS 4 als öffnungslose hochfeuer
hemmende Wand 11 emgefügt. 

d) Abs. 7 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Bel Außenwandkonstruktionen, die 
eme seitliche Brandausbreitung begüns
tigen können, WIe hmterlüfteten Außen
wandbekleIdungen oder Doppelfassaden, 
smd gegen die Brandausbreitung 1m Be
reIch der Brandwände besondere Vorkeh
rungen zu treffen. 11 

bb) Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3 AußenwandbekleIdungen von Gebäu
deabschlusswänden müssen emschließ
lich der Dämmstoffe und Unterkonstruk
tionen mchtbrennbar sem. 11 

cc) Der blshenge Satz 3 WIrd Satz 4. 

9. Art. 30 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Nr. 3 wud vor dem Wort "LIchtkup
peln" das Wort " Dachflächenfenster, 11 emge
fügt. 

b) Abs. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "LIchtkuppeln 
und Oberlichte 11 durch die Worte "Dach
flächenfenster, LIchtkuppeln, Oberlichte 
und Solaranlagen 11 ersetzt. 

bb) Satz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 WIrd vor dem Wort "Ober
lichte" das Wort "Dachflächenfens
ter," emgefügt. 

bbb) In Nr. 2 WIrd vor dem Wort "Dach
gauben" das Wort " Solaranlagen, 11 

emgefügt. 

10. Art. 33 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 7 Satz 2 werden die Worte "Innen
liegende notwendige Treppenräume 11 durch 
die Worte "Notwendige Treppenräume ohne 
Fenster" ersetzt. 

b) Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

,,(8) lNotwendige Treppenräume müssen 
belüftet und zur Unterstützung wIrksamer 
Löscharbeiten entraucht werden können. 2Dle 
Treppenräume müssen 

1. m Jedem obenrdischen Geschoss unmit
telbar ms FreIe führende Fenster mit eI
nem freIen Querschnitt von mmdestens 
0,50 m2 haben, die geöffnet werden kön
nen, oder 

2. an der obersten Stelle eme Öffnung zur 
Rauchableitung haben. 

31m Fall des Satzes 2 Nr. 1 1st m Gebäuden 
mit emer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von 
mehr als 13 m an der obersten Stelle eme Öff
nung zur Rauchableitung erforderlich. 4Öff
nungen zur Rauchableitung nach Sätzen 2 
und 3 müssen m Jedem Treppenraum emen 
freIen Querschnitt von mmdestens 1 m2 und 
Vornchtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse 
haben, die vom Erdgeschoss SOWIe vom 
obersten Treppenabsatz aus bedient werden 
können. 11 

11. Art. 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fas
sung: 

,,3. mnerhalb von Nutzungsemheiten mit mcht 
mehr als 200 m2 und mnerhalb von Wohnun
gen," 

12. Art. 37 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Dlese Öffnung darf emen Abschluss 
haben, der 1m Brandfall selbsttätig öff
net und von mmdestens emer geeIgneten 
Stelle aus bedient werden kann. 11 

bb) Der blshenge Satz 2 WIrd Satz 3. 

b) Abs. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 4 wud aufgehoben. 

bb) Der blshenge Satz 5 WIrd Satz 4. 

13. Art. 38 Abs. 1 Halbsatz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Worte 
"für Decken 11 gestnchen. 

b) In Nr. 1 werden die Worte "m Gebäuden" 
durch die Worte "mnerhalb von Gebäuden" 
ersetzt. 

14. In Art. 39 Abs. 5 Nr. 1 werden die Worte "für Ge
bäude" durch die Worte "mnerhalb von Gebäu
den 11 ersetzt. 

14a. Art. 46 wud folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und 
KinderzImmer SOWIe Flure, die zu Aufenthaltsräu-
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men führen, Jeweils mmdestens emen Rauchwarn
rneIder haben. 2DIe RauchwarnrneIder müssen so 
emgebaut oder angebracht und betneben werden, 
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wIrd. 3DIe Eigentümer vorhandener Wohnungen 
smd verpflichtet, Jede Wohnung bIS zum 31. De
zember 2017 entsprechend auszustatten. 4DIe Si
cherstellung der Betnebsbereitschaft obliegt den 
unmittelbaren Besitzern, es seI denn, der Eigentü
mer übernImmt diese Verpflichtung selbst. 11 

15. Art. 48 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Sätze 1 bIS 3 erhalten folgende Fassung: 

"lIn Gebäuden mit mehr als zweI Woh
nungen müssen die Wohnungen emes 
Geschosses barnerefrel erreIchbar sem; 
diese Verpflichtung kann auch durch 
barnerefrel erreIchbare Wohnungen m 
mehreren Geschossen erfüllt werden. 2In 
Gebäuden mit mehr als zweI Wohnungen 
und mit nach Art. 37 Abs. 4 Satz 1 erfor
derlichen Aufzügen mussem Drittel der 
Wohnungen barnerefrel erreIchbar sem. 
3In den Wohnungen nach den Sätzen 1 
und 2 müssen die Wohn- und Schlaf
räume, eme Toilette, em Bad, die Küche 
oder Kochmsche SOWIe der Raum mit 
Anschlussmöglichkeit für eme Waschma
schme barnerefrel sem. 11 

bb) In Satz 4 werden nach den Worten "Art. 37 
Abs. 4 11 die Worte" und 5 11 emgefügt. 

b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lBauliche Anlagen, die öffentlich zu
gänglich smd, müssen m den dem allge
memen Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teilen barnerefrel sem. 11 

bb) Im emleitenden Satzteil von Satz 2 wer
den die Worte "DIese Anforderungen gel
ten" durch die Worte "DIes gilt" ersetzt. 

cc) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 
emgefügt: 

,,3Für die der zweckentsprechenden Nut
zung dienenden Räume und Anlagen ge
nügt es, wenn SIe m dem erforderlichen 
Umfang barnerefrel smd. 4Toilettenräume 
und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen m der erforderli
chen Anzahl barnerefrel sem. 11 

dd) Der bIshenge Satz 3 wIrd Satz 5; das Wort 
"Sie" WIrd durch die Worte "DIese Anfor
derungen 11 ersetzt. 

ee) Der bIshenge Satz 4 wIrd Satz 6. 

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Bauliche Anlagen und Einnchtun
gen, die überwIegend oder ausschließlich von 
Menschen mit Behmderung, alten Menschen 
und Personen mit Klemkmdern genutzt wer
den, WIe 

1. Tagesstätten, Werkstätten und stationäre 
Einnchtungen für Menschen mit Behm
derung, 

2. stationäre Einnchtungen für pflegebe
dürftige und alte Menschen 

müssen m allen der zweckentsprechenden 
Nutzung dienenden Teilen barnerefrel sem. " 

d) Abs. 4 WIrd aufgehoben. 

e) Der bIshenge Abs. 5 WIrd Abs. 4; m Satz 1 
werden die Worte "Abs. 1 bIS 4" durch die 
Worte "Abs. 1 bIS 3" ersetzt. 

16. In Art. 50 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte lIdes 
Bayenschen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG)" durch die Abkürzung " BayVwVfG " 
ersetzt. 

17 Art. 56 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 2 werden die Worte ,,(BayAbgrG) vom 
27. Dezember 1999 (GVBI S. 532, 535, BayRS 
2132-2-1)" gestnchen. 

b) Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,,5. Werbeanlagen, soweit SIe emer Ausnah
megenehmIgung nach Straßenverkehrs
recht bedürfen, 11 

c) In Nr. 8 WIrd das Wort "GerätesIcherheits
recht 11 durch das Wort "ProduktsIcherheits
recht 11 ersetzt. 

18. Art. 57 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil wIrd vor 
dem Wort " Anlagen 11 das Wort "fol
gende 11 emgefügt. 

bbb) In Buchst. a WIrd vor dem Wort 
" Höhe 11 das Wort " freIen 11 emge
fügt. 

bb) Nr. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Buchst. a Doppelbuchst. aa erhält 
folgende Fassung: 
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"aa) m, auf und an Dach- und Au
ßenwandflächen SOWIe, soweit 
SIe lll, auf oder an emer be
stehenden baulichen Anlage 
ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Ge
stalt der Anlage, 11. 

bbb) In Buchst. b wIrd vor dem Wort 
"Höhe ll das Wort " freIen 11 eInge
fügt. 

ccc) Es wIrd folgender Buchst. c ange
fügt: 

"c) Blockheizkraftwerke, 11. 

cc) Nr. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Buchst. a erhält folgende Fassung: 

"a) aal Antennen, 

bb) Antennen tragende Masten 
mit emer freIen Höhe bIS zu 
10m, 

cc) zugehönge Versorgungs
emheiten mit emem Brutto
Raummhalt bIS zu 10 m3 so
WIe, 

soweit Sie m, auf oder an emer 
bestehenden baulichen Anla
ge ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der Nut
zung oder der äußeren Gestalt 
der Anlage, 11 

bbb) In Buchst. e wud vor dem Wort 
"Höhe ll das Wort "frelen ll eInge
fügt. 

dd) Nr. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Buchst. a werden nach dem Wort 
"Einfnedungen 11 em Komma und 
die Worte "Sichtschutzzäunen und 
Terrassentrennwänden 11 emgefügt. 

bbb) Buchst. c WIrd aufgehoben. 

ee) Nr. 11 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Buchst. e werden nach dem Wort 
" Außenwandbekleidungen 11 die 
Worte "emschließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung 11 emgefügt. 

bbb) Es wud folgender Buchst. f ange
fügt: 

"f) Bedachungen emschließlich 

Maßnahmen der Wärmedäm
mung ausgenommen bel Hoch
häusern, 11 

ff) Nr. 12 wud aufgehoben. 

gg) DIe blshenge Nr. 13 WIrd Nr. 12; Buchst. g 
WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Vor dem Wort "Höhe ll WIrd das Wort 
" freIen 11 emgefügt. 

bbb) Es werden die Worte "SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehen
den baulichen Anlage ernchtet wer
den, die damit verbundene Ände
rung der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage, 11 angefügt. 

hh) DIe blshengen Nrn. 14 bIS 17 werden 
Nrn. 13 bIS 16. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 6 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Vor dem Wort "Höhe ll WIrd das Wort 
"freIen 11 emgefügt. 

bbb) Es werden die Worte " SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehen
den baulichen Anlage ernchtet wer
den, die damit verbundene Ände
rung der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage, 11 angefügt. 

bb) In Nr. 9 werden die Worte "SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehenden bau
lichen Anlage ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der Nutzung oder 
der äußeren Gestalt der Anlage 11 angefügt. 

c) In Abs. 4 Nr. 1 werden nach dem Wort "Anfor
derungen ll die Worte "nach Art. 60 Satz 1 und 
Art. 621/ emgefügt. 

d) Abs. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

,,3Bel nIcht freIstehenden Gebäuden muss 
durch emen qualifizIerten Tragwerkspla
ner 1m Sinn des Art. 62 Abs. 2 beurteilt 
und 1m erforderlichen Umfang nachge
WIesen werden, dass das Gebäude oder 
die Gebäude, an die das zu beseitigende 
Gebäude angebaut ISt, während und nach 
der Beseitigung standsIcher smd; die Be
seitigung 1St, soweit notwendig, durch 
den qualifizIerten Tragwerksplaner zu 
überwachen. 4Satz 3 gilt nIcht, soweit an 
verfahrensfreie Gebäude angebaut 1St. 11 

bb) Satz 5 WIrd aufgehoben. 
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cc) Der blshenge Satz 6 wIrd Satz 5. 

19. Art. 61 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 2 wud vor dem Wort "Eintragun
gen" das Wort "verglelchbare" emgefügt. 

b) Abs. 3 Satz 3 wIrd aufgehoben. 

c) In Abs. 4 Nr. 3 werden die Worte "zuletzt ge
ändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008, ABI L 311 S. 1)" durch 
die Worte lIbero 2007 ABI L 271 S. 18,2008 ABI 
L 93 S. 28, 2009 ABI L 33 S. 49, zuletzt ge
ändert durch Verordnung (EU) Nr. 623/2012 
vom 11. Juli 2012 (ABI L 180 S. 9)" ersetzt. 

d) In Abs. 5 Nr. 1 werden die Worte ", zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 20. De
zember 2007 (GVBI S. 966)" durch die Worte 
tIm der Jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

20. Art. 62 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Halbsatz 1 wIrd das Wortteil 
", Wärme-" gestnchen. 

bbb) Es wud folgender neuer Halbsatz 2 
emgefügt: 

", die Erforderlichkeit des Wärme
schutznachweIses nach Vorschriften 
zur Energleemsparung bleibt unbe
rührt" 

bb) Der blshenge Satz 1 Halbsatz 2 wud neu
er Satz 2. 

cc) DIe blshengen Sätze 2 und 3 werden Sät
ze 3 und 4. 

b) Abs. 2 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 Nm. 1 und 2 werden durch folgen
de neue Nrn. 1 und 2 ersetzt und folgende 
Nr. 3 wud angefügt: 

,,1. emem für das Bauvorhaben Bauvor
lageberechtigten, der die erforderli
chen Kenntmsse des Brandschutzes 
nachgewIesen hat, 

2. a) emem Angehöngen emes Studi
engangs der Fachnchtung ArchI
tektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 
der Richtlime 2005/36/EG), Bau
mgemeurwesen oder emes Studi
engangs mit Schwerpunkt Brand
schutz, der em Studium an emer 

deutschen Hochschule oder em 
gleIchwertiges Studium an emer 
ausländischen Hochschule abge
schlossen hat, oder 

b) emem Absolventen emer Aus
bildung für Ämter ab der dritten 
Qualifikationsebene m der Fach
laufbahn NaturwIssenschaft und 
Technik, Schwerpunkt feuer
wehrtechmscher DIenst, 

der nach Abschluss der Ausbildung 
mmdestens zweI Jahre auf dem Ge
bIet der brandschutztechmschen Pla
nung und Ausführung von Gebäuden 
oder deren Prüfung praktisch tätig 
gewesen 1st und die erforderlichen 
Kenntmsse des Brandschutzes nach
gewIesen hat, oder 

3. emem Prüfsachverständigen für 
Brandschutz als Brandschutzplaner." 

bb) Es wud folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3Brandschutzplaner nach Satz 2 Nrn. 2 
und 3 dürfen auch bel anderen Bauvorha
ben den BrandschutznachweIs erstellen. " 

cc) Der blshenge Satz 3 wIrd Satz 4 und WIe 
folgt geändert: 

aaa) In Halbsatz 1 werden die Worte " Satz 2 
Nr. 1" durch die Worte " Satz 2 Nrn. 1 
und 2" ersetzt. 

bbb) In Halbsatz 2 wud vor dem Wort 
" Eintragungen " das Wort "ver
gleIch bare" emgefügt. 

dd) Der blshenge Satz 4 wIrd Satz 5. 

c) Abs. 3 wud WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 Nr. 2 Buchst. c wud vor dem Wort 
"Höhe" das Wort "frelen" emgefügt. 

bb) In Satz 2 Nr. 2 wIrd nach dem Wort "be
stimmte" das Wort "obenrdische" emge
fügt. 

21. In Art. 66 Abs. 4 Satz 4 Nrn. 1 und 2 werden Je
weils die Worte "Im Sinn des Abs. 2 Satz 1 und des 
Abs. 3" gestnchen. 

22. Art. 67 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 wud WIe folgt geändert: 

aal Das Wort "Städtebaurecht" wIrd durch 
die Worte" § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 5 
Satz 1, § 145 Abs. 1 Satz 2, § 173 Abs. 1 
Satz 2 Halbsatz 1 BauGB" ersetzt. 
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bb) Nach dem Wort " werden " werden die 
Worte,,; m den Fällen der § 36 Abs. 1 Sät
ze 1 und 2 BauGB 1st das fehlende Einver
nehmen nach Maßgabe von Abs. 2 bIS 4 
zu ersetzen" emgefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2 Außer m den Fällen des § 36 Abs. 2 Satz 3 
BauGB besteht kem Rechtsanspruch auf Er
setzung des gememdlichen Einvernehmens. " 

23. Art. 72 Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Nr.4 erhält folgende Fassung: 

,,4. erdgeschosslge Zelte und betretbare Ver
kaufsstände, die fliegende Bauten smd, Je
weils mit emer Grundfläche bIS zu 75m2

, " 

b) Es WIrd folgende neue Nr. 5 emgefügt: 

,,5. aufblasbare SpIelgeräte mit emer Höhe 
des betretbaren BereIchs von bIS zu 5 m 
oder mit überdachten BereIchen, bel de
nen die Entfernung zum Ausgang mcht 
mehr als 3 m, oder, sofern em Absmken 
der Überdachung konstruktiv verhmdert 
wIrd, mcht mehr als 10 m, beträgt, ". 

c) DIe blshenge Nr. 5 wud Nr. 6. 

24. Art. 73 Abs. 4 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Worte "dem Zivilschutz" werden durch 
die Worte "dem zIvilen Bevölkerungsschutz" 
ersetzt. 

b) Nach dem Wort "bnngen" werden die Worte 
", Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend" emgefügt. 

25. In Art. 78 Abs. 3 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort " BezIrkskammkehrermelster" die Worte 
"oder der bevollmächtigte Bezlrksschornstemfe
ger" emgefügt. 

26. Art. 80 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Nr. 2 werden die Worte" und 3" ge-, 
stnchen. 

b) Abs. 6 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte ,,§ 14 des 
Geräte- und ProduktsIcherheitsgesetzes 
(GPSG)" durch die Worte" § 34 des Pro
duktslcherheitsgesetzes (ProdSG)" er
setzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte" § 15 Abs. 2 
GPSG" durch die Worte ,,§ 35 Abs. 2 
ProdSG" ersetzt. 

c) Abs. 7 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. der Verordnung (EG) Nr. 76512008 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung 1m Zusam
menhang mit der Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABI L 218 S. 30), der Verord
nung (EU) Nr. 30512011 und des Bau
produktengesetzes " . 

bb) In Satz 2 werden die Worte "Zuständig
keit zur Durchführung des Bauproduk
tengesetzes kann" durch die Worte "Zu
ständigkeiten nach Satz 1 Nr. 3 können" 
ersetzt. 

27 In Art. 81 Abs. 2 Satz 2 werden nach den ZeIchen 
,,§§" die Worte ,,13, 13a," emgefügt. 

§2 

Änderung des Baukammerngesetzes 

Das Gesetz über die Bayensche Architektenkam
mer und die Bayensche Ingemeurekammer-Bau (Bau
kammerngesetz BauKaG) vom 9. MaI 2007 (GVBI 
S. 308, BayRS 2133-1-1), zuletzt geändert durch § 4 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (GVBI S. 630), 
WIrd WIe folgt geändert: 

1. In der InhaltsübersIcht werden der Überschrift 
des Art. 30 die Worte "und des Genchtsverfas
sungsgesetzes" angefügt. 

2. In Art. 4 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte " (ABI 
EU Nr. L 255 S. 22), geändert durch Richtlime 
2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 
(ABI EU Nr. L 363 S.141)" durch die Worte" (ABI L 
255 S. 22, ber. 2007 ABI L 271 S. 18,2008 ABI L 93 
S. 28, 2009 ABI L 33 S. 49), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 62312012 vom 11. Juli 2012 
(ABI L 180 S. 9)" ersetzt. 

3. Art. 6 Abs. 2 WIrd aufgehoben; der blshenge 
Abs. 3 WIrd Abs. 2. 

4. Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. em grundständiges Studium 1m Sinn von 
Art. 56 Abs. 3 Satz 1 des Bayenschen Hoch
schulgesetzes (BayHSchG), em postgradua
les Studium 1m Sinn von Art. 56 Abs. 3 Satz 2 
BayHSchG oder eme andere gleIchwertige 
Ausbildung, die Jeweils für die Berufsaufga
ben nach Art. 3 Abs. 4 befähIgen, abgeschlos
sen und". 

5. Art. 8 WIrd WIe folgt geändert: 
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a) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d werden die 
Worte "persönlich ausgeübt" durch die Worte 
" auf Mitglieder der Architektenkammer nach 
Art. 12 Abs. 3 oder Gesellschaften, die gemäß 
Satz 2 Anteile an der Gesellschaft halten dür
fen, übertragen" ersetzt. 

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d werden die 
Worte "persönlich ausgeübt" durch die Worte 
"auf Mitglieder der Ingemeurekammer-Bau 
nach Art. 12 Abs. 4 oder Gesellschaften, die 
gemäß Satz 2 Anteile an der Gesellschaft hal
ten dürfen, übertragen" ersetzt. 

6. In Art. 27 Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte "Art. 2 
Abs. 3 Satz 4" durch die Worte "Art. 2 Abs. 3 
Satz 3" ersetzt. 

7 Art. 30 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte "und des 
Genchtsverfassungsgesetzes" angefügt. 

b) Der bIshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

c) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2DIe Vorschriften des Siebzehnten Titels des 
Genchtsverfassungsgesetzes smd entspre
chend anzuwenden. " 

§3 

Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 3 bIs 6, 
12 und 15 SOWIe 26 Buchst. a am 1. Juli 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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